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Antrag 
der Abgeordneten Michael Neumann, Ingo Egloff, Britta Ernst, Dr. Dorothee  
Stapelfeldt, Dr. Peter Tschentscher, Dr. Monika Schaal, Karl Schwinke, Ole  

Thorben Buschhüter, Elke Badde, Dr. Andreas Dressel, Metin Hakverdi, Anne 
Krischok, Arno Münster, Dr. Mathias Petersen, Wolfgang Rose, Andrea  

Rugbarth, Ties Rabe, Dr. Martin Schäfer, Carola Thimm, Karin Timmermann, 
Thomas Völsch (SPD) und Fraktion 

Betr.: Novellierung des Hamburgischen Naturschutzgesetzes – Beibehaltung 
des Hafenprivilegs 

Am 6. August 2009 ist das vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz zur Neu-
regelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege verkündet wor-
den; sein Artikel 1 enthält das neue „Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)2 (BGBI. I S. 2.542). Es wurde im Rahmen 
der nunmehr konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes (Artikel 74 Ab-
satz 1 Nummer 29 GG) erlassen und tritt wegen Artikel 72 Absatz 3 Satz 2 Grundge-
setz (GG) erst am 1. März 2010 in Kraft. 

Die lange Übergangszeit bis zum Inkrafttreten des neuen BNatSchG sollte dazu die-
nen, den Ländern ausreichend Zeit zu geben, um ergänzende Regelungen in Landes-
naturschutzgesetzen zeitgleich in Kraft treten lassen zu können. Darüber hinaus kön-
nen die Länder gemäß Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 GG auch abweichende 
Regelungen treffen, soweit es sich nicht um die allgemeinen Grundsätze des Natur-
schutzes, das Recht des Artenschutzes oder des Meeresnaturschutzes handelt. 

Anders als angekündigt (Drs. 19/3852), hat es der Senat jedoch bis heute nicht fertig-
gebracht, der Bürgerschaft einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. Dass 
ein neues Hamburgisches Naturschutzgesetz rechtzeitig zum 1. März 2010 in Kraft 
tritt, ist damit praktisch unmöglich geworden, wenn man den üblichen und der Sache 
angemessenen parlamentarischen Vorlauf bis zur Beschlussfassung berücksichtigt. 

Problematisch ist dies insbesondere in Bezug auf das nach dem derzeitigen Hambur-
gischen Naturschutzgesetz (HmbNatSchG) geltende sogenannte Hafenprivileg (§ 9 
Absatz 2 und 3 Nummer 3 bis 5), nach dem Eingriffe in Natur und Landschaft im Be-
reich des Hafens anders als im restlichen Stadtgebiet – keine potenziell kostenträchti-
gen Ausgleichs- oder Ersatzpflichten nach sich ziehen. In das zukünftig geltende 
BNatSchG wurde eine den Hafen privilegierende Regelung wie bisher nicht aufge-
nommen. 

Wie auch aus der Antwort des Senats auf die Schriftliche Kleine Anfrage Drs. 19/4387 
hervorgeht, unterliegt das Hamburgische Hafenprivileg nach Inkrafttreten des 
BNatSchG am 1. März 2010 einem Anwendungsverbot, sofern nicht im Rahmen des 
Hamburgischen Naturschutzgesetzes andere Regelungen getroffen werden. Senat 
und Koalitionsfraktionen sind jedoch seit Juli 2009 untätig geblieben und haben keine 
Gesetzesinitiativen mit dem Ziel ergriffen, das Hafenprivileg zu erhalten. 

Ein Verzicht auf das Hafenprivileg hätte zur Folge, dass Hafenausbauprojekte und 
Hochwasserschutzmaßnahmen in Zukunft mit Ausgleichs- oder Ersatzpflichten ver-
bunden wären, die voraussichtlich zu erheblichen Mehrkosten führten. Das ist gerade 
angesichts der derzeitigen Wirtschafts- und Finanzlage der Stadt nicht zu vertreten. 
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Vielmehr muss in Hamburg rechtzeitig vor Inkrafttreten des neuen BNatSchG eine 
vom Bundesgesetz abweichende, das Hafenprivileg sichernde landesrechtliche Rege-
lung geschaffen werden. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

„1. Der Senat wird aufgefordert, der Bürgerschaft schnellstmöglich einen Gesetzent-
wurf zum Neuerlass eines Hamburgischen Naturschutzgesetzes zuzuleiten. 

2. Die Bürgerschaft beschließt das folgende Gesetz: 

„Hamburgisches Gesetz 
zur vorläufigen Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 

Vom… 

§ 1 

Eingriffe in Natur und Landschaft 
(zu § 14 BNatSchG) 

(1) Abweichend von § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Naturschutz und Landschafts-
pflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 
2542) ist die Beseitigung und wesentliche Umgestaltung von Gewässern und ihrer 
Ufer innerhalb der in der Anlage 1 rot umrandeten Flächen des Hafengebietes, 
deren genaue Grenzen sich aus der Anlage 2 ergeben, in der Regel nicht als Ein-
griff anzusehen. 

(2)  Abweichend von § 14 Abs. 1 BNatSchG sind ebenfalls nicht als Eingriffe anzuse-
hen: 

1. innerhalb der in der Anlage 1 rot umrandeten Flächen des Hafengebiets, de-
ren genaue Grenzen sich aus der Anlage 2 ergeben, 

a) der Ausbau von Kaianlagen, 

b) das Herstellen von Gewässern sowie Maßnahmen zur Unterhaltung der 
Gewässer, 

c) die Beseitigung und wesentliche Umgestaltung von Gewässern oder ihrer 
Ufer, soweit sie bereits bestimmungsgemäß zu Hafenzwecken im Sinne 
des § 1 des Hafenentwicklungsgesetzes vom 25. Januar 1982 
(HmbGVBI. S. 19), zuletzt geändert am 13. Oktober 2009 (HmbGVBI. S. 
362), in der jeweils geltenden Fassung, genutzt werden, 

2. Hochwasserschutzmaßnahmen, 

3. Maßnahmen am Gewässer Elbe zur nachhaltigen Stabilisierung der Wasser-
stände der Tideelbe. 

§ 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. März 2010 in Kraft.““ 
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Anlage 2 

- Grenzbeschreibung zu den Flächen - 

Die Beschreibung beginnt an der Autobahnbrücke der BAB 1 über die Norderelbe bei 
Georgswerder. Die Grenze verläuft 

Nordbegrenzung 

von der Nordbegrenzung der Elbbrücke der BAB 1 nach Norden auf der wasserseiti-
gen Deichgrundgrenze des Kaltehofe-Hauptdeiches, schwingt dann nach Nordosten 
auf den Binnendeichfuß des Kaltehofe-Hinterdeiches und verläuft nach Osten, Südos-
ten und Süden auf dem Begrenzungszaun der HWW, von dort auf der westlichen 
Begrenzung der Wegefläche bis zur Einbindung in den Kaltehofe-Hauptdeich unge-
fähr beim Deich-km 32,6 + 40, von dort nach Süden die wasserseitige Deichgrund-
grenze zum Holzhafen, nach Osten abschwenkend die wasserseitige Deichgrund-
grenze der Billwerder Insel und nach Süden bis zur BAB 1, nach Osten die Nordbe-
grenzung der BAB 1, von hier im Bogen nach Osten auf einem Abstand von etwa 50 
m von der Oberkante des nördlichen Entwässerungsgrabens der BAB, in diesem Ab-
stand nach Osten auf die Deichgrundgrenze des Moorfleeter Deiches, die wassersei-
tige Deichgrundgrenze des Moorfleeter Deiches nach Norden bis zur Einmündung der 
nach Nordwesten verlaufenden Stichstraße zunächst etwa 1 m wasserseitig der 
Spundwand bis zur Südgrenze des Flurstücks 136, dann die wasserseitige Gehweg-
begrenzung des Moorfleeter Deiches und die wasserseitige Begrenzung der Stich-
straße nach Nordwesten bis etwa 1 m vor die Böschungsoberkante. Bei den im Osten 
und Norden anschließenden Gewässerflächen des Moorfleeter Kanals, des Tide-
Kanals, des Industrie-Kanals und der Billwerder Bucht gilt im Bereich der anliegenden 
Privatgrundstücke die Gewässerlinie, bei Grundstücken der Freien und Hansestadt 
Hamburg die wasserseitige Kante der Kaimauer bzw. bei Böschungen 1 m landseitig 
der Böschungsoberkante bis zur Tiefstackschleuse. Von hier verläuft die Grenze nach 
Westen auf der wasserseitigen Grundstücksgrenze der Hochwasserschutzanlage bis 
zum Sperrwerk Billwerder Bucht. Weiter läuft sie auf den Nordgrenzen der Wasser-
flurstücke 200 und 2075 sowie der Nordostgrenze des Wasserflurstückes 526 (Ober-
hafenkanal) der Gemarkung Billwerder Ausschlag bis zur Süd-Ostecke des Nordwi-
derlagers der Billhorner Brücke. 

Von hier verläuft die Grenze nach Westen auf der wasserseitigen Grundstücksgrenze 
der Hochwasserschutzanlage bis St. Pauli Fischmarkt. Von hier gelten als Grenze die 
nördliche Gebäudeflucht der auf dem Flurstück 614 vorhandenen Gebäude und der 
Verlängerung bis zur Ostgrenze des Flurstücks 1225, Ostgrenze des Flurstücks 1225 
und Nordgrenze der Flurstücke 1225, 1224, 1223 und 1222, Verbindungslinie zwi-
schen der Nordwestecke des Flurstücks 1222 und der Nordostecke des Flurstücks 
1147, Verbindungslinie zwischen der Nordostecke des Flurstücks 1147 und dem 
Schnittpunkt der nach Osten verlängerten Linie der Vorderkante Stützwand hinter 
Packhalle 11 mit der Ostgrenze des Flurstücks 1149 der Straße Sandberg, Verbin-
dungslinie zur Vorderkante Stützwand hinter Packhalle 11 und Vorderkante Stütz-
wand hinter Packhalle 11, 12 und 13 und deren Verlängerung bis zur Nordostecke 
des Flurstücks 1093, Nord- und Westgrenze des Flurstücks 1093, Nordgrenze des 
Flurstücks 1092 bis zum Flurstück 1087, Süd- bzw. Westgrenze des Flurstücks 1087 
bis zur Kaistraße, Südseite der Kaistraße und der Straße Neumühlen, Nordufer des 
Museumshafens und die Grundstücksgrenze des BAB-Lüftergebäudes. Von hier ver-
läuft die Grenze in der mittleren Tide-Hochwasserlinie bis zum Yachthafen bei Teu-
felsbrück, überquert die Einfahrt zum Yachthafen in Verlängerung der südlichen Stütz-
mauer des Elbuferweges und verläuft auf der mittleren Tide-Hochwasserlinie bis zur 
Landesgrenze bei Wedel. 
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Südbegrenzung 

Die Südbegrenzung beginnt an der Bundesautobahnbrücke der BAB 1 über die Nor-
derelbe. Von hier verläuft sie in der Gemarkung Veddel auf der Westseite des Was-
serflurstückes 1 nach Norden bis zum Wasserflurstück 627, folgt der Südwestgrenze 
des Wasserflurstückes 627 nach Nordwesten, den Westgrenzen der Wasserflurstücke 
627 und 626 nach Nordosten und der Nordseite des Wasserflurstücks 626 nach Os-
ten bis zur Westgrenze des Wasserflurstücks 1 und dieser nach Nordwesten bis zum 
südlichen Widerlager der Neuen Elbbrücke. Auf der wasserseitigen Begrenzung des 
Widerlagers läuft sie nach Westen und knickt auf der Westseite der B 4/75 nach Sü-
den und verläuft an der westlichen Straßenbegrenzung bis zur Nordkante der Auf-
fahrtrampe am Veddeler Marktplatz, an dieser Kante nach Westen, bis diese nach 
Norden abbiegt. Von hier läuft die Grenze auf einer Verbindungslinie nach Südwesten 
auf die Nordostecke der Zollgrenze des Zollamtes Veddel an der Prielstraße. Sie folgt 
der Zollgrenze nach Süden und Südwesten entlang der Straße Passierzettel bis zur 
östlichen Grundstücksgrenze des Bundesbahngrundstückes und dieser nach Norden 
bis zur Tunnelstraße. Sie verläuft an der Südseite der Unterführung Tunnelstraße 
nach Nordwesten und dann nach Süden auf der westlichen Grundstücksgrenze des 
Bundesbahngrundstückes über die »Müggenburger Durchfahrt« bis zur wasserseiti-
gen Grundstücksgrenze der Hochwasserschutzanlage im Süden, folgt dieser nach 
Westen bis zum Zollzaun und diesem bis zur Ernst-August-Schleuse. Von hier ver-
läuft sie nach Süden auf der wasserseitigen Grundstücksgrenze des Reiherstieg-
Hauptdeiches bis zum Abbiegen des Hafenbahndammes nach Osten. Von diesem 
Punkt bis zur außenseitigen Deichgrundgrenze des Pollhorn-Hauptdeiches wird die 
Ostgrenze wie folgt beschrieben: 

Außenseitige Deichgrundgrenze Pollhorner Hauptdeich bis zur Kehre des Pollhorn-
weges, Querung des Pollhorner Hauptdeiches bis 7,0 m östlich des Eisenbahnglei-
ses, im Abstand von 7,0 m parallel zum Eisenbahngleis bis zum Flurstück 5688, östli-
che Begrenzung des Flurstücks 5688, Überquerung der Trettaustraße, östliche Be-
grenzung des Flurstücks 2533, Binnenhaupt der Schmidt-Kanal-Schleuse, östliche 
Begrenzung des Straßenflurstücks 1986, Überquerung Wilmansstraße, Westufer der 
Kornweidenwettern bis zur Hafenbahnanlage, östliche Grundstücksgrenze der Hafen-
bahnanlagen bis zum Veringkanal, Ostseite des Wassergrundstücks Veringkanal, 
Binnenhaupt Veringkanalschleuse, Westseite des Wassergrundstücks Veringkanal bis 
zur Hafenbahnanlage, westliche bzw. im weiteren Verlauf südliche Grundstücksgren-
ze der Hafenbahnanlage und gradliniger weiterer Verlauf in westlicher Richtung bis 
zur Kreuzung mit der außenseitigen Grundstücksgrenze des Reiherstieg-
Hauptdeiches. Nach Süden verläuft die Grenze auf der westlichen Deichgrundgrenze 
des Pollhorner Hauptdeiches in seiner Verlängerung nach Süden bis zur Straße Hohe 
Schaar, verläuft dann nach Südosten auf der wasserseitigen Deichgrundstücksgrenze 
des Buschwerder Hauptdeiches bis zur Auffahrt der alten Harburger Elbbrücke. Hier 
verläuft sie auf der Westgrenze der Alten Harburger Elbbrücke nach Süden über die 
Elbe bis zur außenseitigen Deichgrundgrenze des Neuländer- und Harburger Haupt-
deiches bis zum Schnitt mit der Westgrenze des Flurstücks 912. Sie folgt der West-
grenze des Flurstücks 912 bis zur Südwestecke des Flurstücks 913, der Verbindungs-
linie zwischen dieser Ecke und der Nordostecke des Flurstücks 871, der Ostgrenze 
dieses Flurstücks, den Begrenzungen der Wassergrundstücke der Moorwettern 
(Flurstücke 910 und 903) und der westlichen Begrenzung der Nartenstraße bis zur 
Kreuzung mit dem östlichen Bahnhofskanal. Es folgen als Grenze die Begrenzung 
des Wassergrundstücks Flurstück 1014 (östlicher Bahnhofskanal), Ost- und Nord-
grenze des Flurstücks 884, Nordgrenze des Flurstücks 2962, Nord- und Westgrenze 
des Flurstücks 885, Begrenzung des Wassergrundstücks Flurstück 999 (westlicher 
Bahnhofskanal) bis zur Nordecke des westlichen Widerlagers der Brücke über den 
westlichen Bahnhofskanal, Verbindungslinie zur südöstlichen Ecke des Flurstücks 
889, südliche Begrenzung der Flurstücke 889 und 887, Begrenzung des Wasser-
grundstücks Flurstück 826 (Kaufhauskanal), Südgrenze der Flurstücke 846 und 847, 
Ost-, Nord- und Westgrenze der Blohmstraße bis zur Südgrenze der Seehafenstraße, 
diese nach Westen bis zum Schnitt mit dem Lauenbrucher Hauptdeich. Von hier die 
Nordseite des Bostelbeker Hauptdeiches bis zum Sperrtor, von hier die landseitige 
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Grenze des Bostelbeker Hauptdeiches und des Moorburger Hauptdeiches nach Wes-
ten und des Moorburger Hauptdeiches nach Norden. Von der Kreuzung Moorburger 
Hauptdeich/Moorburger Elbdeich verläuft die Grenze auf der Nordseite des Deichfu-
ßes Moorburger Elbdeich nach Westen bis zu der Kreuzung mit dem Schleusenfleet, 
auf dem Ostufer des Schleusenfleets und der Alten Süderelbe nach Norden bis zur 
Kreuzung der Zuwegung zum Spülfeld südlich der Süderelbe und auf der Südseite 
der Zuwegung nach Nordosten bis zum Aue-Hauptdeich. Auf der landseitigen Grund-
stücksgrenze des Aue-Hauptdeiches nach Norden folgt die Grenze der innenseitigen 
Grundstücksgrenze der Hochwasserschutzanlage, bis diese nach Westen abknickt. 
Die Grenze verläuft hier nach Nordwesten, Westen und Süden auf der Uferlinie 1 m 
hinter der Oberkante Böschung. Von der Seemannsschule verläuft sie auf der land-
seitigen Grundstücksgrenze der Hochwasserschutzanlage nach Süden, dann nach 
Westen bis zur Kreuzung mit der Straße Neßpriel. Hier knickt die Grenze nach Nor-
den ab und läuft außerhalb der Hochwasserschutzanlage auf der westlichen und 
nördlichen Begrenzung des Neßpriels, der westlichen und nördlichen Begrenzung der 
Uferstraße, der Uferlinie am Rüschkanal 1,0 m hinter Oberkante Böschung und der 
Uferlinie der Elbe 5,0 m hinter der Oberkante Böschung, überquert in gerader Linie 
den Neßkanal und verläuft auf der wasserseitigen Grundstücksgrenze der HWS-
Anlage der Flugzeugwerft nach Westen und dann auf der Mitte des Leitdammes bis 
zur Spitze. Von der Spitze des Leitdammes zu der Ostspitze des Naturschutzgebietes 
Neßsand geht sie entlang der Nordgrenze des Naturschutzgebietes bis zur Landes-
grenze. 
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